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kcit au die sonst competent gewesenen Gerichte
zu verweisen.

§ . r z . An den Verhandlungen vor dem
Stromrichter und in Rccurs und Berufungs-
fällen von dessen Verfügungen und Entschei¬
dungen an die betreffenden Behörden wird das
Stempelpapier  nach den bestehenden Ver¬
ordnungen angewcndet . Desgleichen werden
die Sporteln  bey dem Verfahren vor dem
Stromrichter nach der Amtssporteln - Taxe

und sonst nach den übrigen bestehenden Taren
bestimmt.

§ . 14 . Wir behalten Uns übrigens be¬
vor , wegen eines in Schifffahrts - und Han¬
dels - Streitigkeiten Fremder unter sich oder
mit Unsern Unterthanen mehrfach gewünsch¬

ten schleuniger » Verfahrens demnächst beson¬
dere Anordnung zu treffen.

Urkundlich Unserer rc.

15 ) Regierungs - Bekanntmachung
v 0 m 1 otcn April  1824 . , xuKI . am
15 tcn e j u s ä.

^cSchiffe ?, ihre Durch die § § . 4 . 6 . der Weserschifffahrts-
zu Frachr'fahr- Acte ist bestimmt , daß diejenigen Schiffer,

ten auf der We, welche die Frachtfahrt auf der Weser betreiben

Echiff-Ü ^Ge " wollen , sich hierzu mit einem Erlaubnkßschein
mäßheit der §.z. (Patent ) versehen , auch daß deren Fahrzeuge

WtsersE . ^ * mit Nummern und der höchsten Urftenzahl,
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welche sie zn tragen geeignet sind , bezeichnet fahrt; « Acte,

werden sollen . Mit der Leitung dieses Ge - ^ llcn, mmrm?»
schäfts hat die Negierung das Amt Brake^
beauftragt , und werden daher alle diejenigen sen-

Schiffer im hiesigen Laude , welche in jenem

Fall sind , aufgesordcrt:
i ) ihre Namen Ley den Aemtern ihreö

Wohnorts cinzeichncn zu lassen , welche

die desfälligen Verzeichnisse in Zeit von

8 Tagen au das Amt Brake einznsen-

den haben;
s ) sich mit ihren Fahrzeugen an dem von

dem Amte Brake dazu bestimmten Tage

vor diesem Amte cinzufinden , und geeia-

riete Bescheinigungen über ihre persönli¬

che Fähigkeit zürn Betrieb des Fracht-

fahren - Gewerbes auf der Weser , so

wie etwa in Händen habende Meß-

Briefe über die Größe ihrer Fahrzeuge

u . s. w . beyzubringen und hierauf die

weitere Verfügung des gedachten Amts

zu gewärtigen.
Die provisorische Ta .re der Gebühren der

mit der Untersuchung , Messung und Num-

merirung der Fahrzeuge beauftragten Ofsicia-

len und Sachverständigen , welche mit Be¬

rücksichtigung aller Verhältnisse billigmäßig

regulirt ist , wird im Amts - Lvcal afsigirt
werden.
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